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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §119 Abs1;

EStG 1988 §16 Abs1;

EStG 1988 §20 Abs1 Z1;

Rechtssatz

Es ist Sache des Steuerp:ichtigen, der die Beibehaltung des in unüblicher Entfernung vom Beschäftigungsort

gelegenen Familienwohnsitzes als beru:ich veranlasst geltend macht, der Abgabenbehörde die Gründe zu nennen,

aus denen er das Aufgeben des Familienwohnsitzes als unzumutbar ansieht, ohne dass die Abgabenbehörde in einem

solchen Fall verhalten ist, nach dem Vorliegen auch noch anderer als der vom Steuerp:ichtigen angegebenen Gründe

für die behauptete Unzumutbarkeit zu suchen (vgl. das Erkenntnis vom 3. August 2004, 2000/13/0083).
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